
 

Maskenpflicht 
 
Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
 
wir möchten Ihnen mit den Informationsschriften „Lehrerrat aktuell“ 
einige praktische Tipps zur täglichen Lehrerratsarbeit geben. 
Mit der heutigen Ausgabe informieren wir Sie über die Regelungen 
zum Tragen von Masken an Schulen.  
 
Schon von Beginn an spalten die Regelungen zum Tragen einer 
Maske die Lehrerschaft. Wir haben tagtäglich hierzu Anfragen in 
jegliche Richtung. Daher möchte ich nun nochmal auf die aktuell 
geltenden Regelungen des Ministeriums aufmerksam machen. 
 
Die Vorgaben des Ministeriums zur Maskenpflicht: 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen grundsätz-
lich alle Schülerinnen und Schüler eine Alltagsmaske tragen. 

 Ab der Jahrgangsstufe 5 gilt auch im Unterricht und am Sitzplatz 
die Maskenpflicht. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe müssen weiterhin 
keine Alltagsmaske tragen, solange sie sich im Klassenverband 
im Unterrichtsraum aufhalten. 

 Im Offenen Ganztag besteht innerhalb einer festen Gruppe keine 
Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske 

 Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges schulisches Personal 
müssen in Unterrichtsräumen keine Alltagsmaske tragen, solan-
ge sie dort einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten kön-
nen. 

 Von der Maskenpflicht sind Schülerinnen und Schüler nach Vor-
lage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests aus medizinischen 
Gründen befreit. In diesen Fällen ist in besonderer Weise auf den 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten. 

 Eine Lehrerin oder ein Lehrer kann Schülerinnen und Schüler aus 
pädagogischen Gründen zeitweise oder in bestimmten Unter-
richtseinheiten von der Maskenpflicht befreien. In Förderschulen 
mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Kör-
perliche und Motorische Entwicklung kann die Schulleitung ent-
scheiden, dass bei Schülerinnen und Schülern, die älter als 10 
Jahre sind, im Einzelfall die Regeln für die Primarstufe gelten, 
soweit dies erforderlich ist. In diesen Fällen muss auf den Min-
destabstand geachtet werden. 

 Wenn das Tragen einer Maske nicht möglich ist und auch der 
Mindestabstand von 1,5 Metern aus pädagogischen oder pflege-
rischen Gründen den Lehrkräften oder dem pädagogischen Per-
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sonal nicht eingehalten werden kann, wird den Lehrkräften eine 
besondere Schutzausstattung zur Verfügung gestellt.  

 Eltern, die das Schulgelände ausnahmsweise betreten dürfen 
(z.B. bei Elternsprechtagen), tragen im gesamten Schulbereich 
eine Alltagsmaske. 

Das Land hatte bereits Mitte des Jahres finanzielle Mittel für 
Schutzausstattung zur Verfügung gestellt. Hier soll nun zeitnah 
nachgesteuert werden. 
 
Zudem hat nun das Verwaltungsgericht Münster mit Beschluss dem 
Eilantrag eines Lehrers in Münster stattgegeben, der sich gegen die 
Allgemeinverfügung der Stadt Münster vom 20. November 2020 
gewandt hatte. Hier klagte der Lehrer explizit gegen den Passus, in 
dem aufgeführt wurde, dass für Lehrkräfte an Schulen die Verpflich-
tung festgelegt ist, auch dann eine Alltagsmaske zu tragen, wenn 
der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehal-
ten wird. 
 
Das Gericht erachtete diese Regelung für rechtswidrig. Das Gericht 
führt auf, dass die Regelung unverhältnismäßig sei. Auch wenn die-
se Regelung einen legitimen Zweck verfolge, sei sie in Bezugnahme 
auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Münster nicht erforderlich. 
 
 
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass auch wir aktuell im-
mer nur zu der momentanen Situation beraten können. Inwieweit es 
im neuen Jahr Verschärfungen oder Lockerungen gibt, können wir 
aktuell noch nicht mitteilen.  

 

VBE-Mitglieder haben täglich die Möglichkeit, sich unter der Telefon-
nummer 0231 425757 0 mit unserer Rechtsabteilung verbinden zu 
lassen. Bei schulfachlichen Fragen steht die stellvertretende Lan-
desvorsitzende Wibke Poth unter der Nummer 0179 7003350 zur 
Verfügung. Darüber hinaus ist dienstags und mittwochs ab 14:00 
Uhr das Servicetelefon für Mitglieder des VBE unter der Telefon-
nummer 0231 433863 zu erreichen.  
Mitglieder finden weitere Informationen auch auf der Rechtsdaten-
bank des VBE.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Inka Schmidtchen 
Justiziarin VBE NRW 


